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Bücher

Beinahe täglich erscheinen neue Bücher 
zur Eurokrise. Auch Vorschläge zur ihrer 
Lösung existieren inzwischen in Hülle und 
Fülle. Dabei findet jeder Autor seinen eige
nen Ansatz bestens geeignet, alle Probleme 
zu beseitigen. Trotzdem ist ein Ende der 
Krise nicht in Sicht. So funktioniert das 
nicht, fanden der deutsche Volkswirt 
 Brunnermeier, der englische Wirtschafts
historiker James und der französische 
 Verwaltungsfachmann Landau. Gemeinsam 
ergründeten sie, worin sich vor allem das 
deutsche und französische Verständnis der 
Eurokrise unterscheiden. Im Ergebnis för
dern sie erhebliche institutionelle, kultu
relle, geistesgeschichtliche und historische 
Unterschiede im ökonomischen Ver ständ
nis der Partner zutage. Auf dieser Grund
lage versuchen die Verfasser, durch Kom
promisse einen Interessenausgleich zu 
 erreichen; eine echte Bereicherung der 
 Debatte, die auf Dialog und Konsenssuche 
setzt.

Im Wesentlichen widmen sich Princeton
Ökonom Brunnermeier und seine Mitstrei
ter dem unterschiedlichen Ökonomiever
ständnis in Frankreich und Deutschland. 
Die Regierungen beider Länder hätten den 
Verlauf der Krisenpolitik maßgeblich ge
prägt, wenn auch zuletzt vor allem Berlin 
das Sagen gehabt habe. Das Buch verdeut
licht nicht nur die divergierende Aus
legung des Maastrichter Stabilitätspakts 
oder der NichtbeistandsKlausel. Auch we
niger bekannte Unterschiede in der Dia
gnose und Lösung ökonomischer Probleme 
werden erklärt: So löst die französische 
Denkweise das politische Trilemma zwi
schen autonomer Geldpolitik, Kapitalmobi
lität und festen Wechselkursen am liebsten 
zugunsten fester Wechselkurse unter Ver
zicht auf freien Kapitalverkehr. Die deut
sche Tradition wählt genau umgekehrt. 
Auch ein voneinander abweichendes Ver
ständnis des keynesianischen Einkommens
multiplikators führt dazu, dass Frankreichs 
Politik traditionell für Stimulierung ein
tritt, während deutsche Regierungen 
 Austerität bevorzugen.

Bemerkenswert ist auch, dass sich mehrere 
Kapitel mit dem heterogenen Verständnis 
von Finanzmarktstabilität beschäftigen. 
Dieses Thema hatten die MaastrichtVer
träge von 1992 leider ignoriert. Als das 
Manko im Zuge der globalen Finanzkrise 
offensichtlich wurde, waren schnelle Lö
sungen gefragt. Die europäische Banken
union zum Beispiel stampfte die EU in ver
gleichsweise atemberaubendem Tempo aus 
dem Boden, wobei sie längst noch nicht 
vollendet ist. Auch hier lassen sich erheb
liche Meinungsverschiedenheiten aus
machen, etwa beim Thema „Verursacher 
versus Gemeinlastprinzip“, wie die Autoren 
anhand des Hickhacks um entsprechende 
Bailin versus BailoutRegeln verdeut
lichen. Brunnermeier & Co. erhellen in 
 diesem Zusammenhang die ideologische 
Grundhaltung der Europäischen Zentral
bank und des Internationalen Währungs
fonds – beides schon an sich vielschichtige 
Institutionen. Daneben sprechen sie gei
stesgeschichtliche Traditionen weiterer Ak
teure an. So erfahren die Leser viel über 
Italien, was auch angesichts der geld
politischen Lockerung der EZB unter Mario 
Draghi interessiert. Schließlich erklärt das 
Buch, welchen intellektuellen Einfluss an
gelsächsisch geprägte Ökonomen in und 
außerhalb der Eurozone auf die gemein
same Krisenpolitik ausüben.

Die Autoren sind optimistisch: Was ihnen 
gelungen sei, nämlich durch gegenseitiges 
Verständnis nationale und ideologische 
Gräben zu überwinden, müssten auch die 
EuroPartner schaffen. An vielen Stellen 
bieten sie deshalb Vorschläge, die Kompro
missformeln darstellen. Beispielsweise 
Brunnermeiers Lieblingsvorschlag „Europe
an Safe Bonds“ (ESBies), die er mit Kolle
gen der Euronomics Group bereits im Jahr 
2011 in die Diskussion gebracht hatte. 
Kundige Leser können viele Abschnitte 
überspringen oder direkt in die umfang
reichen Referenzen gehen, die das Buch 
bietet. Zumal manche Kapitel sehr de
tailliert einzelne politische Ereignisse aus
führen, die Fachleute jenseits des Studen
tenalters intensiv miterlebt haben. Wer 
aber verstehen will, warum die Lösung der 
Eurokrise schon so lange auf sich warten 
lässt und was zu tun wäre, um Ergebnisse 
zu erzielen, wird das Buch als Bereicherung 
empfinden.

Prof. Dr. Britta Kuhn,  
VWL und International Economics,  

Wiesbaden Business School der  
Hochschule RheinMain

Strafgesetzbuch: Banker 
als potenzielle Täter?
Helmut Satzger/Wilhelm Schluckebier/Gunter 
Widmaier (Satzger/Schluckebier, Hrsg.), Strafge
setzbuch – Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 
3.  Auflage, Köln 2016, LXIX, 2476 S., 139,00 Euro, 
ISBN 9783452286857.

Durch die rapide Zunahme der Ermitt
lungsverfahren im gewerblichen Bereich 
ist eine grundlegende Kenntnis strafrecht
licher Tatbestände unabdingbar. Ein or
dentlich aufgebauter Kommentar, wie der 
vorliegende, erfüllt genau diesen Zweck. 
Zum Verständnis der strafrechtlichen Sys
tematik gehören zunächst die Grundlagen, 
wie Begehen durch Unterlassen, Handeln 
für einen anderen Irrtum über Tatumstän
de, Versuch, Täterschaft und Teilnahme 
(Anstiftung, Beihilfe!). Bei Realisierung 
eines Tatbestandes dürfte insbesondere die 
Erörterung der wenig bekannten  „Verwar
nung mit Strafvorbehalt“ hilfreich sein. 

Für Banken sind die Ausführungen zu § 261 
„Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig 
erlangter Vermögenswerte“ relevant: Das 
Kreditinstitut beziehungsweise der Han
delnde kann Täter oder Mittäter sein, wenn 
es um die Einschleusung unrechtmäßig er
worbener Vermögenswerte in den legalen 
Finanzkreislauf geht. Der Vorwurf ist, dass 
der Täter mithilfe seiner Bank rechtswidrig 
erlangtes Vermögen auf das Konto eines 
gutgläubigen Kreditinstitutes transferiert, 
um von da an einen bösgläubigen Empfän
ger Zahlungen zu leisten. 

Problematisch bei dem Vorwurf der Beihil
fe ist, dass der Straftatbestand durch 
mehrfache Reformierungen mittlerweile 
ausgesprochen weit gefasst ist. Die Vor
schrift ist im Übrigen verknüpft mit dem 
KWG (zum Beispiel § 54), dem ZAG und § 
370 AO (Steuerhinterziehung). 

Wichtig sind die Erwägungen zur Möglich
keit der Selbstanzeige bei § 261 StGB, die 
ähnlich § 361 AO ausgestaltet ist, wenn
gleich nicht mit derart hohen Hürden ver
sehen, wie sie mittlerweile im Steuerstraf
recht aufgestellt sind (siehe nachfolgende 
Rezension). § 263 „Betrug“ ist als „Basis
norm“ eng mit den Folgetatbeständen der 
§§ 265a „Versicherungsmissbrauch“ und 
265b „Kreditbetrug“ verzahnt. Die Vor
schrift hat Bedeutung für den „Lastschrift
betrug“. In Bezug auf den Spesenbetrug ist 

Eurokrise verständnisvoll 
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hilfreich werden. Der Band  greift auch die 
„Verlagerung von Einkünften ins Ausland“ 
auf und die Verknüpfung der „Untreue“ ge
mäß § 266 StGB mit § 370 AO: Durch die 
Untreuehandlung kann die Gewinnermitt
lung des Unternehmens berührt sein; Bei
hilfe durch die Bank ist möglich. Die kom
plexe Abhandlung allein des Themas  
„Steuerhinterziehung“ und die verständ
liche Aufbereitung der schwierigen Materie 
verdient höchsten Respekt. In einem ge
sonderten Abschnitt wird die „Verantwort
lichkeit von Bankangestellten“ knapp, aber 
dennoch wesentlich behandelt: nämlich die 
Schwierigkeit strafrechtlich einwandfrei 
„Beihilfe“ feststellen zu können. Das gilt 
etwa verneinend dafür, dass eine Festgeld
anlage hereingenommen wird, in dem Wis
sen, dass der Kunde sie nicht ordnungsge
mäß erklären wird; bejahend für die Eröff
nung eines Depots auf falschen Namen. 

Hervorzuheben sind die Ausführungen zu 
§ 371 AO schon deshalb, weil der Gesetz
geber die Möglichkeiten, eine wirksame 
Selbstanzeige abzugeben, drastisch er
schwert hat. Die zahlreichen „Sperrwir
kungen“ (zum Beispiel Bekanntgabe einer 
Prüfungsanordnung) werden ausführlich 
behandelt, die erheblichen Auslegungs
schwierigkeiten im rechtlichen  Meinungs
streit betrachtet. Von hoher Relevanz für 
Bankverantwortliche ist § 397 AO „Einlei
tung des Strafverfahrens“, insbesondere 
dann zum „Verdacht als Voraussetzung der 
Einleitung des Strafverfahrens“, zu den 
Anforderungen an die „tatsächlichen An
haltspunkte“ und „konkreten Tatsachen“ 
(siehe StPO § 152), die ein Ermittlungs
verfahren rechtfertigen sollen. Fazit: Das 
vorliegende Werk ist die umfassende Dar
stellung der steuerstrafrechtlichen Tatbe
stände, mit Risiken und Lösungsmöglich
keiten. Es ist ein glänzendes Beispiel dafür, 
wie man eine überaus schwierige Materie 
tiefgreifend, aber verständlich aufbereiten 
kann. Das Buch ist nützlich, unverzichtbar 
und kann wertvolle Dienste leisten. 

Hartmut Glenk, Direktor,
Institut für Genossenschaftswesen und

Bankwirtschaft (IGB), Siegen/Berlin

Steuerstrafrecht: Bank 
als Beschuldigte
Wolfgang Joecks/Markus Jäger/Karsten Randt, 
Steu erstrafrecht mit Zoll und Verbraucherstraf
recht, Ver lag C.H. Beck, München, 8. völlig überar
beitete Auflage, XXVII, 987 Seiten, 129,00 Euro, 
ISBN 9783406650949. 

Spätestens seit Steuerhinterziehungen mit
tels WhistleblowerCDs aufzufliegen dro
hen und Durchsuchungen bei Großbanken 
keine Seltenheit mehr sind, hat das Interes
se am Steuerstrafrecht auch bei kleinen 
und mittleren Kreditinstituten schlagartig 
zugenommen.  Da kein Bankleiter sicher 
sein kann, möglicherweise Täter oder Mit
täter bei einer Straftat zu sein, ist der hier 
empfohlene Band „Steuerstrafrecht“ zur 
Analyse der eigenen Situation ausgespro
chen nützlich. Die umfangreiche Einfüh
rung verhilft zum Verständnis der Thema
tik. Ganz wesentlich für Banker sind die 
nachstehenden Hauptkapitel des Werkes: 
§  369 AO. Im „allgemeinen Teil“ des Steuer
strafrechts werden Täterschaft, und für den 
Nutzer in der Regel Wesentlicher: die Teil
nahme (Beihilfe!) behandelt. Die Überle
gungen zum Tatbestand der „Begünsti
gung“ sind für Kreditinstitute deshalb von 
Relevanz, weil § 369 AO die Strafvorschrif
ten des Geldwäschegesetzes und § 257 
StGB für das Steuerrecht ergänzt. Die 
Straftatbestände: § 370 AO „Steuerhinter
ziehung“ und § 371 „Selbstanzeige“ werden 
extensiv erörtert.  § 370 AO hat deshalb 
große Bedeutung für das Kreditinstitut, 
weil es  Beteiligter im steuerstrafrecht
lichen Ermittlungsverfahren sein kann. 
Über die Selbstanzeige eines Bankverant
wortlichen ist dann nachzudenken, wenn 
er bei der Steuerstraftat mitgewirkt hat. 

Das Buch ermöglicht eine intensive Ausei
nandersetzung mit dem Stoff und bietet 
Lösungsansätze zur „Vornewegverteidi
gung“. Zahlreiche Beispiele, Verweise und 
die Einbeziehung der aktuellen Rechtspre
chung verhelfen dem Leser zu vertieften 
Erkenntnissen. Wichtig: Für die Strafverfol
gungsbehörden (SteuFa/StraBu) beginnen 
die Probleme der Tatbestandserfüllung 
schon mit der Auslegung des Begriffs „An
gaben machen“ in der Steuererklärung. 
Denn der Steuerpflichtige kann, auch nach 
Auffassung der Finanzgerichte, ohne 
Rechtskenntnisse keine zutreffende Steuer
erklärung mehr abgeben.  Die ausgiebige 
Erörterung dieses Themas kann eventuell 

die Vorschrift nicht zu unterschätzen, weil 
der Strafvorwurf leider ein „beliebtes In
strument“ für Kündigung/Abberufung un
liebsamer Führungskräfte, auch Bankvor
stände herhalten muss, wobei selbst kleine 
Abrechnungsfehler eine Anzeige rechtfer
tigen. § 263a „Computerbetrug“ beinhaltet 
den Missbrauch von EC und ChipKarten, 
nicht zu verwechseln mit § 266b: „Miss
brauch von Scheck und Kreditkarten“. 
Auch hierzu liefert der Band prägnante Er
läuterungen. § 265 StGB „Versicherungs
missbrauch“ ist speziell für  Genossen
schaftsbanken interessant, die als Filialen 
der R+VVersicherung an der Schadensre
gulierung beteiligt sind. In Betracht kom
men unter anderem Verlust (Diebstahl) 
und Beschädigung der Sache, gegebenen
falls  unter Beteiligung eines weiteren 
Dritten (zum Beispiel manipulierte KfzUn
fälle). § 265b StGB „Kreditbetrug“ ist allen  
Bankern „geläufig“, deshalb nur kurz: Ob 
der Tatbestand wirklich erfüllt ist, kann 
äußerst zweifelhaft sein – eine übereilte 
Strafanzeige ist „falsche Verdächtigung“ 
im Sinne des  § 164 StGB. 

Die Erläuterungen im Band sind ausgespro
chen informativ und klarstellend. Das gilt 
auch für den Untreuetatbestand des § 266 
StGB. Der Vorwurf der Untreue wird immer 
häufiger gegenüber Vorständen von Ban
ken und den Mitgliedern von Aufsichts 
und Verwaltungsräten erhoben, weil an
geblich unverantwortliche Kreditvergaben 
erfolgt seien. Die Anzeige ist schnell gefer
tigt, aber ob sich ein „Anfangsverdacht“ 
durch konkrete Tatsachen erhärten lässt, 
wird die Strafverfolgungsbehörden dann 
vor Schwierigkeiten stellen, wenn ein kom
petenter Jurist, gemeinsam mit einem 
Sachverständigen, die Angelegenheit bear
beitet und der Betroffene durch Literatur
studium „gewappnet“ ist. 

Die Kommentierung der Vorschrift ist um
fassend und bezieht die maßgebliche 
Rechtsprechung ein. Schon von daher lohnt 
sich die Anschaffung des Werkes. Das hier 
eingeflossene Fachwissen hochkompetenter 
Autoren ermöglicht  einen Überblick über 
die gesamten strafrechtlichen Vorschriften. 
Es bietet eine verständliche Kommentierung 
des Stoffes, aktuell und nutzerorientiert 
wobei juristische Zweifelsfragen überzeu
gend gelöst sind. Prädikat: uneingeschränkt 
empfehlenswert.

Hartmut Glenk, Direktor,
Institut für Genossenschaftswesen und

Bankwirtschaft (IGB), Siegen/Berlin

Die hier empfohlenen Bücher sind  
eine Ergänzung des Werkes von  
Müller-Gugenberger, Handbuch des 
Wirtschaftsstraf- und -ordnungs-
widrig keitenrechts, siehe ausführliche 
Rezen sion in Kreditwesen 8/2017, S. 406


